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Arbeitsrecht 
(Nr. 090/2006) 

 
Keine Zuschläge für Nachtarbeiten an 

Sonn- und Feiertagen 
 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Aus § 11 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) er-
gibt sich kein Anspruch auf gesetzliche Sonn- und Feiertagszu-
schläge für Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen. 
 
2. 
Die Rechtsgrundverweisung des § 11 Abs. 2 Abs. 2 ArbZG auf 
§ 6 Abs. 5 ArbZG hat zur Folge, dass ein Arbeitnehmer, der an 
Sonn- und Feiertagen Nachtarbeit leistet, wegen dieser Nacht-
arbeit Anspruch auf eine angemessene Zahl bezahlter freier 
Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das hierfür zu-
stehende Arbeitsentgelt hat. 
 
Urteil des BAG vom 11. Januar 2006 
Aktenzeichen: 5 AZR 97/05 
 
Veröffentlicht: Betriebs-Berater Nr. 14 vom 03. April 2006 
03.04.2006 


